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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
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	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Kombinierter Teleskopstapler / Teleskoplader / Kran
	DokID: 7156
	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: Kombinierter Teleskopstapler / Teleskoplader / Kran
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Verladung und Transport von Lasten (Stückgut und Schüttgut) innerhalb des Betriebes und auf öffentlichen Straßen.
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: * Schriftliche Betriebsanweisung für Selbstfahrende Arbeitsmittel lt. AM-VO §23 (2)
* AUVA Merkblatt M841.1 Stapler mit Fahrersitz
* AUVA Merkblatt M841.3 Ausbildung bei Staplern,Kranen u. Kombinationsgeräten
* AUVA Merkblatt M203 Handzeichen für Einweiser
* BGHM Nr. 108 Arbeiten mit Teleskopstaplern
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
	Beilagen: 
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 1
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 1
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	Hinweis: Bei Bedarf an die jeweilige Situation anzupassen!
	Hinweis: In Abhängigkeit vom jeweiligen Arbeitsmittel: MSchG: besondere Unfallgefahren § 4
	Hinweis: In Abhängigkeit vom jeweiligen Arbeitsmittel nach der KJBG-VO §§3-7
	Hinweis: In Abhängigkeit vom jeweiligen Arbeitsmittel nach der KJBG-VO §§3-7
	Angaben: 
	Hinweis: 
	Hinweis: Siehe Fachkenntnisverordnung (z.B. Stapler,  Ladekrane > 10mt Tragfähigleit, kombinierte Geräte, ..)
Wird Gerät als Stapler verwendet, ist ein Staplerschein erforderlich!
	Hinweis: In Abhängigkeit von der jeweiligen Tätigkeit / Arbeitsmittel / Arbeitsstoffe: Hautschutz, Schutzhandschuhe,Sicherheitsschuhe,  Schutzhelm, Schutzbrille, Gehörschutz,  Staubmaske, ...
=> Arbeitsstoffverzeichnis, Sicherheitsdatenblätter, Betriebsanleitungen und Herstellerangaben beachten!
=> Siehe auch PSA Liste
	Hinweis: z.B. Lärmzonen ab einem Lärmbereich gemäß VOLV ≥ 80 dB
EX Zonen nach VEXAT, ...
	Hinweis: Für Unbefugte zum jeweiligen Gefahrenbereichen wie elektrische Gefährdungen, Automatische Anlagen, Hygienebereiche, ...
	Hinweis: Betriebsanleitungen und Herstellerangaben beachten! Vorschriften gem. AM-VO berücksichtigen!
	Hinweis: siehe Arbeitsstoffverzeichnis
	Hinweis: > für Arbeitsmittel, die in den 
    §§ 7 - 10 AM-VO angeführt sind, 
> Feuerlöscher
> etc. ....
	Hinweis: => Siehe Bescheid 
      Betriebsanlagengenehmigung 
=> Kundenauflagen beachten!
	Hinweis: => Siehe Bescheid 
      Betriebsanlagengenehmigung 
=> Kundenauflagen beachten!
	Hinweis: => Siehe Bescheid 
      Betriebsanlagengenehmigung 
=> Kundenauflagen beachten!
	Textfeld3: 
	Gefährdung: ALLGEMEIN
	Gefährdung: durch ungeeignete Bedienperson
	Gefährdung: durch mangelnde Vorbereitung vor dem Einsatz
	Gefährdung: während des Einsatzes (Fahrbetrieb)
	Gefährdung: während des Einsatzes (Anbaugeräte)
	Gefährdung: während des Einsatzes (Umgebung)
	Gefährdung: nach dem Einsatz
	Gefährdung: BETRIEB MIT GABELZINKEN
	Gefährdung: durch falsche Belastung der Gabelzinken
	Gefährdung: BETRIEB MIT ARBEITSBÜHNE
	Gefährdung: Absturzgefahr bei Verwendung der Arbeitsbühne
	Gefährdung: BETRIEB MIT LASTHAKEN/WINDE
	Gefährdung: durch herunterfallende Lasten
	Massnahmen: • Mindestalter 18 Jahre
• Körperliche, geistige und charakterliche Eignung
• Befähigungsnachweis für den jeweiligen Rüstzustand vorhanden
• Geräte- und verhaltensbezogen unterwiesen, mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Teleskopstaplers und der Anbaugeräte vertraut
• Vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin schriftlich beauftragt
	Massnahmen: • Unterlagen einsehen (Betriebsanleitung, Prüfprotokolle).
• Anbaugeräte müssen geprüft und für den Teleskopstapler zugelassen sein.
• Arbeitstäglich Sicht- und Funktionsprüfung des Teleskopstaplers und der Anbaugeräte durchführen.
• Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Bodens beachten.
• Gewicht von Lasten feststellen.
• Eindeutige Signale mit dem Anschlag-/Einweisungspersonal vereinbaren.
• Fahrweg kontrollieren (Gruben, Böschungen, Kanäle oder Schächte).
• Gegenseitige Gefährdungen auf der Baustelle ausschließen und unter Umständen Arbeitsbereiche absperren.
• Anbaugeräte dürfen nur beim innerbetrieblichen Transport am Geräteträger verbleiben.
	Massnahmen: • Sicherheitsschuhe und, bei Bedarf, Schutzhelm und Warnkleidung tragen.
• Teleskopstapler nur auf tragfähigem Untergrund verfahren und abstützen.
• Die Bedienperson muss die Fahrbahn und den durchzufahrenden Raum überblicken; sonst muss der Fahrbereich durch Einweisungspersonal gesichert werden.
• Während der Fahrt Ausleger nicht anheben.
• Bei der Lastaufnahme das Tragfähigkeits-diagramm beachten; beim Ansprechen der Überlastwarneinrichtung nur noch lastmomentsenkende Bewegungen durchführen oder Last absetzen.
• Beim Verfahren Last dicht über dem Boden führen, Ausleger so weit wie möglich einziehen.
• Pendeln der Last mithilfe kontrollierter, gleichmäßiger Bewegungen vermeiden.
• Personen dürfen sich nicht im Gefahrenbereich (unter der Last, unter dem Ausleger oder im Fahrbereich) aufhalten,sonst ist der Betrieb zu unterbrechen.
	Massnahmen: • Anbaugeräte nur nach den Vorgaben des Herstellers verwenden.
• Beim Wechsel von Anbaugeräten mit Schnellwechseleinrichtung die Verriegelung überprüfen.
	Massnahmen: • Auf ausreichenden Abstand zu elektrischen Freileitungen achten (mindestens 5 m bei unbekannter Spannung).
• Auf ausreichenden Sicherheitsabstand bei geböschten Baugruben und Gräben achten:
– bis 12 t Gesamtgewicht > 1 m
– über 12 t Gesamtgewicht > 2 m
• Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 m zu festen Teilen der Umgebung einhalten.
• Bei Gewitter und höheren Windgeschwindigkeiten (siehe Bedienungsanleitung) ist der Betrieb einzustellen.
	Massnahmen: • Bei Arbeitsende Ausleger einfahren und absenken, Last absetzen.
• Feststellbremse anziehen und Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung sichern (Schlüssel abziehen).
• Darauf achten, dass Verkehrswege freigehalten sind.
• Nicht vom Fahrzeug abspringen!
	Massnahmen: • Auf gleichmäßige Belastung der Gabelzinken achten und
Gabelzinkenabstand der Last anpassen.
• Lasten nicht direkt an die Gabelzinken hängen. Falls erforderlich geeignete Anbaugeräte (Lasthaken, Winde, etc.) verwenden. 
	Massnahmen: • Arbeitsbühne nur bei Teleskopstaplertypen verwenden, die gemäß der zugehörigen Arbeitsbühnen-Betriebsanleitung zugelassen sind. Der Teleskopstapler muss für den Hubarbeitsbühnenbetrieb vorgesehen sein (siehe Teleskopstapler-Betriebsanleitung).
• Bedienung darf nur aus der Arbeitsbühne möglich sein. Die Steuerung des Teleskopauslegers und des Fahrwerks vom Fahrplatz aus muss verriegelt sein.
• Befestigung der Arbeitsbühne am Teleskopstapler kontrollieren. Auf Funktion der Notablasseinrichtung achten.
• PSA gegen Absturz, geeignet für Hubarbeitsbühnen, tragen (Gefahr des Peitscheneffektes).
Hinweis:
Die Verwendung nicht-integrierter Arbeitsbühnen (auf Gabelzinken montiert) ist unzulässig.
	Massnahmen: • Nur Lasthaken mit Hakensicherung verwenden.
• Haken und Hakenausleger nicht überlasten, Tragfähigkeitsdiagramm beachten.
• Bei Auslegern mit Winde muss ein Hubnotendschalter vorhanden sein.
	Zuständiger: 
	Termin: 
	Kontrolle: 
	Schaltfläche1: 
	addLineMassnahmen: 



